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Bis zum 17.12.2021 ist die EU-Richtlinie 2019/1937, die sog. Whistleblower-Richtlinie, in deutsches 

Recht umzusetzen. Unabhängig davon, ob diese zeitliche EU-Vorgabe in Deutschland gehalten wird, 

bestehen in Unternehmen teilweise erhebliche Bedenken gegen eine Einführung eines 

Hinweisgebersystems. Sind diese Zweifel berechtigt? Woher rühren diese Bedenken? Warum 

sträuben sich Unternehmen? Gehen wir diesen Fragen im Folgenden einmal nach. 

 

Whistleblowing ist in Deutschland verpönt 

Dazu ist es zunächst erforderlich, einen kurzen Blick in die deutsche Geschichte zu nehmen. 

Historische Begebenheiten, wie eine Gestapo während des Nationalsozialismus oder auch ein 

Ministerium für Staatssicherheit (MfS) in der DDR haben systematische Spitzelsysteme eingerichtet 

und das Abhören und Ausspähen von Bürgern mit z.T. drastischen Mitteln perfektioniert. Auch das 

„Verpfeifen“ oder „Anschwärzen“ persönlich unliebsamer Mitmenschen war in diesen Systemen 

tägliche Übung. 

Zu dieser Praxis gehörte auch, dass bei derartigen „Meldungen“ oftmals objektive Fakten durch 

persönliche Vermutungen, Anschuldigungen oder einfach auch nur Lügen ersetzt wurden und somit 

Menschen vielfach zu Unrecht in Misskredit gerieten. 

Dieses historische, landläufige Denunziantentum hat zu zwei wesentlichen aktuellen Haltungen 

beigetragen:  

a) Hinweisgeber werden gedanklich schnell in die Ecke der „Nestbeschmutzer“ oder des 

„Spitzels“ gestellt und als unkollegial abgestempelt und 

b) Unternehmer befürchten eine Kultur des gegenseitigen Misstrauens in ihren Betrieben. 

Bestehen diese Bedenken zurecht? An dieser Stelle wird es Zeit, einmal mit diesen Vorurteilen 

aufzuräumen. 

 

Hinweisgeber sind keine „Spitzel“ oder „Nestbeschmutzer“ 

Eines muss gleich vorweg genommen werden: Hinweisgeber sind nicht im Auftrag der 

Unternehmensleitung unterwegs und „verpfeifen“ Kollegen/-innen! Ein Hinweisgeber handelt immer 

aus einer Eigeninitiative heraus und gibt einen Hinweis auf einen innerbetrieblichen Missstand. Diese 

Missstände können dabei durchaus unterschiedlichster Natur sein: angefangen z.B. von Diebstählen 

im Lager, über Manipulationen bei Arbeitszeiten, bis hin zu Fehlverhalten von Führungskräften und 

Mitgliedern der Geschäftsleitung. 

Warum wird man also zu einem Hinweisgeber? Definitiv nicht, um einen Kollegen/eine Kollegin 

„anzuschwärzen“. Es fällt einem Hinweisgeber auch nicht spontan ein, heute einmal einen Hinweis 

abzusetzen. Dies ist vielmehr ein gedanklicher Entwicklungsprozess, der sich über mehrere Wochen 

oder Monate hinwegzieht und rührt daher, dass sich ein Hinweisgeber mit einem betrieblichen 

Umstand zunehmend nicht mehr identifizieren kann. 

Ein kleines Beispiel: ein Lagermitarbeiter beobachtet mehrfach, wie sich verschiedene Kollegen am 

Materiallager selbst „bedienen“. Dies kann zwei mögliche Reaktionen hervorrufen: entweder man 

solidarisiert sich selbst mit den Selbstbedienern (inklusive dem Risiko, möglicherweise entdeckt zu 

werden) oder man schaut sich das Ganze so lange an, bis man an die eigene Grenze des 

Gerechtigkeitsempfindens kommt. Und genau in dieser Situation bietet eine Hinweisgeberlösung 

einen Ausweg aus dem persönlichen Dilemma. Der Hinweisgeber kann seinem eigenen 
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Gerechtigkeitsempfinden nachkommen, ohne dass er in den persönlichen Kontakt mit Vorgesetzten 

oder der Geschäftsleitung treten muss. 

 

(Un-)Rechtsbewusstsein bei Beteiligten 

An diesem kleinen Beispiel wird zugleich ein anderes Phänomen deutlich: das Rechts- oder 

Unrechtsbewusstsein im Betrieb. Dieses Unrechtsbewusstsein ist regelmäßig bei 

wirtschaftskriminellen Handlungen anzutreffen. Wie solche Handlungen entstehen, wird in der sog. 

„Fraud Triangle“ beschrieben. Danach sind drei Elemente maßgebend. 

Das Element „Gelegenheit“ beschreibt die grundsätzliche Möglichkeit, eine kriminelle Handlung zu 
begehen, ohne ertappt zu werden. Und diese Gelegenheit wird umso größer, je besser sich der 
Betreffende in den Systemen und Verfahren auskennt. 

Als weiterer Faktor ist das „Motiv“ bzw. der Druck anzuführen. Hier bestehen unterschiedlichste 
Motivlagen. Angefangen von der klassischen persönlichen finanziellen Engpasssituation, über als 
ungerecht empfundene Vergütungs- oder Beförderungspraktiken bis hin zu Mobbing sind 
verschiedenste Motivationen vorzufinden. 

Der dritte und letzte Faktor der Triangle ist die „innere Rechtfertigung“. D.h. der Täter muss die Tat 
vor sich selbst rechtfertigen können, da sich ein Ersttäter i.d.R. nicht als Krimineller, sondern als 
Benachteiligter begreift. Hier kommt es häufig zu Aussagen wie „Was soll’s, das machen doch alle“, 
„Wenn ich sehe, was für Kunden alles geht“ oder auch „Ist doch nicht so schlimm, das waren doch nur 
Kleinigkeiten“. 

Treffen diese drei Elemente aufeinander, ist mit hoher Wahrscheinlichkeit von einer baldigen 
wirtschaftskriminellen Tat auszugehen. 
 

Einmal ist keinmal 

Diese „innere Rechtfertigung“ ist gleich in zweierlei Hinsicht wichtig. Zum Einen dient sie - wie 

dargestellt - Tätern als Grundlage für ihr Fehlverhalten, zum Anderen aber auch Führungskräften als 

Entschuldigung für eine Nichtverfolgung bzw. Bagatellisierung eines Vorfalls. 

Damit senden Führungskräfte aber zugleich ein weiteres Signal aus: „Es ist uns/mir nicht wert, der 

Sache nachzugehen.“. Die Signalwirkung, die von einer derartigen Haltung ausgeht, ist leicht 

nachzuvollziehen. 

Parallel dazu muss man bedenken, dass Ersttäter im Normalfall nicht gleich mit dem „großen Wurf“ 

starten, sondern die von ihnen ausgemachte vermeintliche Lücke erst mehrfach testen. Damit 

kommen wir zugleich an einen zentralen Punkt: was ist eine Bagatelle bzw. ab wann sollte ein 

Fehlverhalten geahndet werden? 

Hier kann es keine Wertgrenzen geben, da jede Wertgrenze eine Handlung unterhalb dieser Grenze 

legitimieren würde. Jeder Diebstahl von Kleinmaterial, jede Manipulation von Arbeitszeiten, jeder 

Abrechnungsbetrug ist zudem nicht nur ein Betrug am Unternehmen, sondern zugleich auch ein 

Betrug an allen Kollegen/-innen, die sich redlich verhalten. 

Dementsprechend kann es in diesem Punkt nur eine mögliche Position geben: Null Toleranz! 
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Hinweisgeberlösungen: ein Ausweg aus dem Dilemma  

Nun steckt der Betrieb in einem Dilemma: auf der einen Seite möchte man vertrauensvoll mit loyalen 

Beschäftigten arbeiten, auf der anderen Seite dürfen aber weder eine „Selbstbedienungsmentalität“ 

noch ein Denunziantentum im Betrieb gefördert werden. Genauso sind es nicht zwingend 

Mitarbeiter, die in Fehlverhalten involviert sind. Auch Führungskräfte können betroffen sein. 

Dieses Dilemma löst eine Hinweisgeber-Software allein leider nicht auf. Die Anschaffung einer 

Software ist - für sich betrachtet - also schon mal nicht die Lösung. Sie kann aber ein Teil dessen sein. 

Entscheidend ist vielmehr, auf welche Art und Weise die Einführung einer Hinweisgeberlösung 

vorbereitet und umgesetzt wird. 

In dieser Phase werden die Eckpfeiler für eine sinnvolle Hinweisgeber-Lösung gesetzt. Welche 

Eckpfeiler das sind, betrachten wir im nächsten Teil unserer Reihe. 
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